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Vorwort

Liebe Schwestern und Brüder,

eine pastorale Arbeitshilfe, eine Handreichung für die alt-ka-
tholisch/evangelische Ökumene hat die Dialogkommission der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
(VELKD) und des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken 
2010 in ihrem Abschlusspapier angeregt. Bestimmend war da-
bei die Erkenntnis, dass wir nicht nur einen Dialog miteinan-
der führen, um zur vollen kirchlichen Gemeinschaft zu gelan-
gen, sondern dass wir seit Jahrzehnten in vielfältiger Weise 
kirchliche Gemeinschaft bereits leben. 

Aus der Handreichung ist eine „Hände-Reichung“ geworden. 
In diesem Titel klingt zum einen die Textgattung dieser Bro-
schüre an. Als Handreichung gibt sie einen ersten Einblick in 
die Geschichte des alt-katholisch/evangelischen Dialogs und 
informiert über die beteiligten Kirchen. Sie skizziert das alt-
katholische und evangelische Verständnis von Taufe, Trauung 
und Abendmahl bzw. Eucharistie und zeigt, was ökumenisch 
bei diesen Feiern bereits möglich ist und was es zu beachten 
gilt. Drei Beispiele wollen deutlich machen, wie vielfältig vor 
Ort die alt-katholisch/evangelische Ökumene gelebt wird. Eine 
abschließende stichwortartige Sammlung mit Vorschlägen für 
die praktische Ökumene möchte weitere Anregungen geben, 
ohne den Anspruch zu erheben, alles erfasst zu haben, was be-
reits im Miteinander von evangelischen und alt-katholischen 
Gemeinden gelebt wurde bzw. wird. 
 

 
 
„Hände-Reichung“ – dieser Titel weist außerdem hin auf das, 
worum es in der Ökumene letztendlich geht: Immer wieder – 
trotz bestehender Unterschiede – einander die Hände zu rei-
chen, um miteinander die Sendung der Kirche zu erfüllen und 
Zeugnis für die Frohbotschaft abzulegen. 

Wir übergeben diese „Hände-Reichung“ unseren Gemeinden, 
Geistlichen und allen, denen das ökumenische Miteinander 
am Herzen liegt in der Hoffnung, dass sie einen Beitrag zum 
Wachsen unserer kirchlichen Gemeinschaft leistet.

Hannover und Bonn am Pfingstfest 2012 

Bischof Gerhard Ulrich 
Leitender Bischof der VELKD

Bischof Dr. Matthias Ring 
Bischof des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken
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Das ökumenische Gespräch zwischen Lutheranern und Alt-Ka-
tholiken hat eine lange Tradition. Die zunächst von Vertretern 
der bayerischen Landeskirche und Geistlichen des alt-katholi-
schen Dekanats Bayern geführten Lehrgespräche wurden spä-
ter auf der Ebene der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) fortgesetzt und die Ergebnisse 
wurden von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
übernommen. Diese führten 1985 zu einer Vereinbarung über 
eucharistische Gastfreundschaft, die alle Gliedkirchen der EKD 
umfasste und einbezog. Zweifellos war das sogenannte „Lima-
Dokument“ des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) über 
Taufe, Eucharistie und Amt, das 1982 veröffentlicht wurde, 
ein wichtiger Anlass, über eine intensivere Gemeinschaft zwi-
schen den beteiligten Kirchen nachzudenken.
 
Obwohl besonders in der Lehre von der Kirche und vom kirch-
lichen Amt Unterschiede blieben, die nicht ausgeräumt werden 
konnten, haben beide Kirchen doch im gemeinsamen Glauben 
an den dreieinen Gott und an das Heilswirken Jesu Christi, 
durch das der Mensch Rechtfertigung erfährt, in der Aner-
kennung der Heiligen Schrift und der altkirchlichen Bekennt-
nisse sowie in der fundamentalen Bedeutung von Taufe und 
Eucharistie (Abendmahl) für das Leben der Kirche so viel an 
grundlegender Übereinstimmung festgestellt, dass ihnen dies 
erlaubte, ihre Mitglieder gegenseitig zur Teilnahme an der Eu-
charistie einzuladen.

Diese „Vereinbarung über eine gegenseitige Einladung zur 
Teilnahme an der Feier der Eucharistie“ war ein wichtiger öku-
menischer Schritt auf dem Weg, gemeinsam Kirche zu sein 
und zu leben. Zunächst bis 1996, dann, nach einer mehrjähri-
gen Pause, in der es freilich immer wieder Begegnungen und 
Gespräche zwischen Alt-Katholiken und Lutheranern gab, 
wurden ab 2004 die Lehrgespräche fortgesetzt. 

Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen von Kirchenstruktur 
und ordiniertem Amt, besonders vom historischen Bischofsamt 
in apostolischer Tradition, war dem Dialog eine klare Grenze 
gesetzt. Dennoch hat der im Frühjahr 2010 von der gemein-
samen Kommission verabschiedete Abschlussbericht „Überle-
gungen zur Realisierung weiterer Schritte auf dem Weg zur 
sichtbaren Kirchengemeinschaft von Alt-Katholischer Kirche 
in Deutschland und Vereinigter Evangelisch-Lutherischer Kir-
che Deutschlands“ viele Möglichkeiten aufgezeigt, die bereits 
bestehende Gemeinschaft zwischen unseren beiden Kirchen 
weiter zu vertiefen. Dadurch soll sichtbar werden, dass sich 
beide Konfessionen, Lutheraner wie Alt-Katholiken, als Glie-
der am einen und unteilbaren Leib Christi verstehen, dass sie 
durch die eine Taufe verbunden und gemeinsam unterwegs 
sind im pilgernden Gottesvolk, der Vollendung im Reich Got-
tes entgegen. Das bedeutet aber auch, dass beide eine gemein-
same Mission haben, nämlich das eine und unteilbare Evan-
gelium zu verkünden. 

Vor diesem Hintergrund haben Alt-Katholiken und Lutheraner 
die Pflicht, nach Möglichkeiten zu suchen, Einheit in Verschie-
denheit sichtbar zu machen und dadurch die Verkündigung 
dieses einen Evangeliums glaubwürdig zu gestalten. Bleibende 
Lehrdifferenzen müssen deshalb daraufhin überprüft werden, 
ob sie auch weiterhin als kirchentrennend gelten können und 
wenn ja, ob und wie sie überwunden werden können. 

Zur Geschichte des
alt-katholisch – evangelischen Dialogs
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Die Alt-Katholische Kirche entstand aus dem Protest vieler Ka-
tholikinnen und Katholiken gegen die Dogmen von 1870, die 
dem Papst umfassende Leitungsvollmacht über die Kirche und 
Unfehlbarkeit in Glaubens- und Sittenfragen zusprachen. Sie 
sahen in den Konzilsentscheidungen einen Bruch mit der Leh-
re und der Verfassung der Alten Kirche des ersten Jahrtau-
sends. Diese alte katholische Kirche wollten sie bewahren und 
schützen, wie es im Programm des „Münchner Kongresses“ 
von 1871 ausgedrückt wurde: „Im Bewusstsein unserer religi-
ösen Pflichten halten wir fest an dem alten katholischen Glau-
ben, wie er in Schrift und Tradition bezeugt ist, sowie am alten 
katholischen Kultus …“ Und: „Wir halten fest an der alten Ver-
fassung der Kirche. Wir verwerfen jeden Versuch, die Bischöfe 
aus der unmittelbaren und selbständigen Leitung der Einzel-
kirchen zu verdrängen …“ Deshalb nannten sie sich  „Alt-Ka-
tholiken“. Da sie aufgrund ihrer Ablehnung exkommuniziert 
wurden, aber weiterhin als Katholiken leben wollten, wurde 
der Aufbau einer eigenen Kirchenordnung notwendig. Diese 
sogenannte „Synodal- und Gemeindeordnung“ (SGO) wurde 
in nur vier Jahren entwickelt (1871-1874) und verbindet das 
für eine katholische Kirche unaufgebbare Bischofsamt mit der 
Mitwirkung aller Kirchenmitglieder an den Entscheidungen 
der Kirche. Die Synode ist das höchste Entscheidungsorgan 
der Alt-Katholischen Kirche. Zwischen den Synoden leiten der 
Bischof und von der Synode gewählte Frauen und Männer die 
Kirche (Synodalvertretung).

Seit den Anfängen besteht eine grundsätzlich Offenheit für Re-
formen. Lehre und Struktur der alten katholischen Kirche des 
ersten Jahrtausends gelten dabei als theologische Prüfinstanz. 
So wurde z. B. schrittweise die Landessprache in die Liturgie 
eingeführt, 1878 der Pflichtzölibat der Geistlichen aufgeho-
ben, und 1996 konnten die ersten Frauen für den priesterli-
chen Dienst geweiht werden. Ebenfalls auf die Gründungszeit 
geht das große Interesse der Alt-Katholiken an der ökumeni-
schen Bewegung zurück. Der zweite Alt-Katholikenkongress, 
der 1872 in Köln abgehalten wurde, setzte dazu eine eigene 
Kommission ein, die unter Leitung des Münchner Kirchenhis-
torikers Ignaz von Döllinger Wege zur Einheit der getrennten 
Kirche suchen sollte. Eine Frucht dieser Bemühungen waren 
die „Bonner Unionskonferenzen“ von 1874/1875, an denen 

Die Alt-Katholische Kirche
stellt sich vor

alt-katholische, anglikanische, orthodoxe und protestantische 
Theologen teilnahmen. Leider wurden die dort erzielten Ergeb-
nisse von den Kirchenleitungen nicht rezipiert. Dies hinderte 
die Alt-Katholiken aber nicht daran, den ökumenischen Dialog 
vor allem mit den Anglikanern und den Orthodoxen fortzu-
setzen. Die Gespräche mit den Anglikanern führten schließ-
lich 1931 zur vollen Kirchengemeinschaft; im Dialog mit den 
Orthodoxen wurde in den Jahren 1975 bis 1987 Überein-
stimmung in allen wichtigen Fragen der Lehre festgestellt. In 
Deutschland kam es zu intensiven Lehrgesprächen mit VELKD 
und EKD. Diese führten 1985 zur Vereinbarung über eucha-
ristische Gastfreundschaft. Ein von einer alt-katholisch / lu-
therischen Dialogkommission im März 2010 verabschiedetes 
Dokument zeigt Möglichkeiten auf, die bereits bestehende Ge-
meinschaft zwischen den beiden Kirchen zu vertiefen. 

1889 schlossen sich die alt-katholischen Bischöfe der Nieder-
lande, Deutschlands und der Schweiz mit ihren Kirchen zur 
„Utrechter Union“ zusammen, der später weitere Kirchen bei-
traten. Die Alt-Katholische Kirche in Deutschland zählt heute 
rund 16.000 Mitglieder. In 40 Pfarreien arbeiten hauptamtli-
che Seelsorgerinnen und Seelsorger, die von Geistlichen mit 
Zivilberuf unterstützt werden. Bischofssitz ist Bonn; hier fin-
det auch die theologische Ausbildung statt. Die Kirche finan-
ziert sich durch Kirchensteuern und freiwillige Spenden. Sie ist 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) 
und über die internationale Utrechter Union der alt-katholi-
schen Kirchen eingebunden in die Arbeit des ÖRK. 
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Die Geschichte der lutherischen Kirche beginnt nicht mit der 
Reformation, haben sich doch die Reformatoren ausdrücklich 
in die Tradition der „einen, heiligen, katholischen (= allge-
meinen) und apostolischen Kirche“ gestellt, deren wahre Ge-
stalt sie wiederherstellen wollten. Sie machten dies deutlich, 
indem sie die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse an den Be-
ginn ihrer Bekenntnisschriften stellten. Diese lutherischen Be-
kenntnisschriften, insbesondere das „Augsburger Bekenntnis“ 
(Confessio Augustana) von 1530, formulieren jenen lehrmäßi-
gen Konsens der lutherischen Kirche, der helfen will, dass sich 
die biblischen Zeugnisse in ihrem von Luther wiederentdeck-
ten evangeliumsgemäßen Sinn erschließen. Für Luther stand 
im Mittelpunkt des Evangeliums die Befreiung zum Leben aus 
Sünde und Schuld: Gott selbst kommt dem verlorenen bzw. 
sich verlierenden Menschen in Jesus Christus nahe und spricht 
ihn gerecht. Wir sind erlöst nicht durch das, was wir tun, leis-
ten oder besitzen, sondern allein durch Gottes freie Gabe der 
Gnade. 
Kirche ist nach Confessio Augustana, Artikel 7 in ihrem Kern 
die Versammlung der Gläubigen, in der das Evangelium un-
verfälscht verkündet wird und die Sakramente ihrer Einset-
zung gemäß gefeiert werden, sprich: der Gottesdienst. 
Zur Ausbildung von eigenständigen evangelischen Kirchentü-
mern kam es erst, als feststand, dass der Papst und die meis-
ten Bischöfe die Reformation ablehnten. Die strukturelle und 
institutionelle Umsetzung der grundlegenden Glaubensüber-
zeugung des Augsburger Bekenntnisses kann in den einzelnen 
lutherischen Kirchen unterschiedlich aussehen. Die VELKD 
wurde am 8. Juli 1948 mit dem Ziel gegründet, die Einheit der 
lutherischen Landeskirchen in Deutschland zu fördern und zu 
wahren. Sie wird von sieben lutherischen Landeskirchen gebil-
det, die zugleich der EKD angehören, und umfasst zurzeit rund 
10 Millionen Gemeindeglieder. Die sieben Gliedkirchen sind: 

Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands
stellt sich vor

Bayern, Braunschweig, Hannover, Sachsen, Schaumburg-Lippe, 
seit Januar 2009 die Evangelische Kirche in Mitteldeutsch-
land, die aus der Landeskirche Thüringen und der Kirchenpro-
vinz Sachsen hervorgegangen ist, sowie seit Pfingsten 2012 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nord-
kirche), die die ehemaligen Landeskirchen Nordelbien, Meck-
lenburg und Pommern umfasst. Die VELKD ist selbst Kirche. 
Sie wird geleitet durch Generalsynode, Bischofskonferenz, 
Kirchenleitung sowie ihrem Leitenden Bischof. Das Amt der 
VELKD hat seinen Sitz in Hannover. Mit der Umsetzung des 
sogenannten „Verbindungsmodells“ wurde eine Möglichkeit 
geschaffen, dass EKD und VELKD stärker aufeinander bezo-
gen arbeiten können. Die Vereinigte Kirche arbeitet in ih-
ren Gremien und Ausschüssen an theologischen Grundsatz-
fragen und fördert die Zusammenarbeit der Gliedkirchen mit 
dem weltweiten Luthertum. An erster Stelle trägt sie Sorge für 
die Erhaltung und Vertiefung der lutherischen Lehre und Sa-
kramentsverwaltung durch Pflege lutherischer Theologie und 
durch Beratung der Gliedkirchen in Fragen der Lehre, des Got-
tesdienstes und des Gemeindelebens. 
Auch das ökumenische Engagement gehört maßgeblich zum 
Selbstverständnis der VELKD, weil bereits ihr Bekenntnis auf 
die Einheit der Kirche hin angelegt ist. Auch heute ist für die 
VELKD die Frage nach der Einheit der Kirche zentral. Die-
se verwirklicht sich zum einen in der gelebten Gemeinschaft 
mit den anderen lutherischen Kirchen weltweit. Die Partner-
schaftsbeziehungen zu diesen Kirchen sind eingebettet in die 
lutherische Weltgemeinschaft. So gehören alle Gliedkirchen 
der VELKD dem Lutherischen Weltbund (LWB) an, der 1947 
in Lund gegründet wurde. Mit all diesen Kirchen steht sie in 
voller Kanzel- und Mahlgemeinschaft. Ein weiterer Beitrag für 
diese Suche nach Einheit sind offizielle Lehrgespräche mit den 
anderen Konfessionen. Der Dialog der Vereinigten Kirche mit 
dem Bistum der Alt-Katholiken nahm in den achtziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts seinen Anfang. Auch mit der rö-
misch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz werden seit 
über 30 Jahren theologische Gespräche geführt. Über den Lu-
therischen Weltbund partizipiert die VELKD zudem an den di-
versen interkonfessionellen Gesprächen auf Weltebene.
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Alle zwanzig evangelischen Landeskirchen bilden die EKD und 
sind in ihr zusammengeschlossen. Zur EKD gehören also so-
wohl die lutherischen Landeskirchen, die zur VELKD gehören, 
wie die Landeskirchen, die auch zur Union Evangelischer Kir-
chen in Deutschland (UEK) gehören. Außerdem gehören zur 
EKD die württembergische und die oldenburgische Landeskir-
che sowie die  Reformierte Kirche mit Schwerpunkt in Nord-
westdeutschland. 

Die EKD wurde 1948 gegründet. Ihre Aufgabe ist es, die Ge-
meinschaft zwischen den Landeskirchen zu festigen und zu 
vertiefen und hilft ihnen bei der Erfüllung ihres Dienstes. Die 
EKD arbeitet darauf hin, dass in den wesentlichen Fragen 
kirchlichen Lebens und Handelns nach übereinstimmenden 
Grundsätzen verfahren wird. Dabei fördert und unterstützt sie 
Aktivitäten, die für den Protestantismus in Deutschland be-
deutsam sind. 
Darüber hinaus nimmt die EKD die Verantwortung für die 
140 deutschsprachigen evangelischen Gemeinden im Ausland 
wahr und arbeitet in der Ökumene. In allen öffentlichen und 
rechtlichen Fragen vertritt sie die Landeskirchen gegenüber 
der Bundesregierung und anderen Bundesorganisationen so-
wie der Europäischen Union. So nimmt sie die gesamtkirchli-
chen Interessen bei der Gesetzgebung des Bundes und der Eu-
ropäischen Union wahr. In wichtigen gesellschaftspolitischen 
Fragen artikuliert sie den evangelischen Standpunkt und be-
teiligt sich für die Gemeinschaft der EKD-Landeskirchen am 
öffentlichen Diskurs der Gesellschaft.

Der Rat der EKD leitet die EKD. Der oder die Vorsitzende des 
Rates vertritt die EKD rechtlich nach außen und repräsentiert 
die in der EKD verbundenen evangelischen Landeskirchen in 
der Öffentlichkeit. Mit Denkschriften, Studien, Grundsatzer-
klärungen und anderen Veröffentlichungen nimmt der Rat 
Stellung zu Fragen des religiösen und gesellschaftlichen Le-
bens. Dazu zieht er Sachverständige in Kammern oder eigens 
gebildeten Kommissionen zu Rate. Bei Fragen von beiderseiti-
gem Interesse werden auch gemeinsame Erklärungen mit der 
katholischen Deutschen Bischofskonferenz erarbeitet. Ein Be-
vollmächtigter oder eine Bevollmächtigte vertritt den Rat der 

Die Evangelische Kirche in Deutschland 
stellt sich vor

EKD gegenüber der Bundesregierung, den Bundesorganen und 
gegenüber der Europäischen Union. Darüber hinaus bestellt 
der Rat der EKD Beauftragte zur Wahrnehmung spezifischer 
Aufgaben.

Die Synode der EKD hat die Aufgabe, über alle Fragen des ge-
samtkirchlichen Lebens zu beraten, zu beschließen und sich 
öffentlich zu äußern. Zu ihren weiteren Aufgaben gehören die 
Gesetzgebung und die Beschlussfassung über den Haushalt der 
EKD. Die Synode wird geleitet von einem siebenköpfigen Prä-
sidium, bestehend aus dem oder der Präses, zwei Vizepräsides 
und vier Beisitzerinnen oder Beisitzern. 

Ein weiteres leitendes Organ der EKD ist die Kirchenkonferenz 
der EKD. Sie wird von den Kirchenleitungen der Landeskir-
chen gebildet und hat die Aufgabe, die Arbeit der EKD und 
die gemeinsamen Anliegen der Landeskirchen zu beraten so-
wie Vorlagen und Anregungen für die Synode und den Rat zu 
erarbeiten. Sie wirkt bei der Wahl des Rates mit und bei der 
Gesetzgebung der EKD hat sie ein eigenes Initiativrecht. Gelei-
tet werden die Sitzungen der Kirchenkonferenzen ebenso wie 
die Sitzungen des Rates von dem oder der Ratsvorsitzenden 
der EKD.
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Zur christlichen Existenz gehört die Taufe. Die Taufe ist da-
mit von zutiefst ökumenischer Bedeutung, da sie ein Band der 
Einheit zwischen den Kirchen ist. 

Die ökumenische Selbstverständlichkeit ist allerdings insofern 
nicht immer gegeben, da nicht alle Kirchen Taufen gegen-
seitig anerkennen. Der Grund liegt darin, dass manche Kir-
chen nur Erwachsene taufen, während andere die Taufe auch 
Säuglingen und Kindern spenden. Die Mehrzahl der Kirchen, 
dazu gehören die lutherische wie die alt-katholische Kirche, 
gehen allerdings davon aus, dass beide Formen der Taufpra-
xis sich mit der Tradition der frühen Christenheit vereinbaren 
lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Taufleh-
re und Taufpraxis dem Evangelium entsprechen. Es gibt in 
der alt-katholischen wie in der lutherischen Kirche kein un-
terschiedsloses Taufen. Gespräche mit den Taufeltern und den 
Paten werden ernst genommen. Auch die religionspädago-
gische Begleitung in Religionsunterricht, Kindergottesdienst, 
Konfirmationsunterricht, Unterricht zur Erstkommunion und 
Firmung hat eine hohe Bedeutung. Letztlich zielt das kirch-
liche Handeln von alt-katholischer und evangelischer Kirche 
darauf, dass der Prozess der christlichen Initiation, der durch 
die Taufe begonnen wurde, im kirchlichen Leben bis zur Fir-
mung und Konfirmation fortgesetzt wird. 

Die Anerkennung der Taufe ist zwischen alt-katholischer und 
evangelischer Kirche nie strittig gewesen, weil in beiden das 
Taufsakrament recht bzw. gültig vollzogen wird. Der Täuf-
ling empfängt die Taufe unter Anrufung des dreieinigen Got-
tes und Benetzung mit Wasser, manchmal auch mit Unter-
tauchen im Wasser. Die verwendete Taufformel ist in beiden 
Kirchen identisch. Deutlich wird dies auch noch einmal darin, 
dass beide Kirchen am 29. April 2007 im Magdeburger Dom 
die Erklärung über die Taufanerkennung christlicher Kirchen 

Taufe

in Deutschland mit unterschrieben haben. In dieser Erklärung 
heißt es:

„Jesus Christus ist unser Heil. Durch ihn hat Gott die Got-
tesferne des Sünders überwunden (Römer 5,10), um uns zu 
Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Als Teilhabe am Ge-
heimnis von Christi Tod und Auferstehung bedeutet die Taufe 
Neugeburt in Jesus Christus. Wer dieses Sakrament empfängt 
und im Glauben Gottes Liebe bejaht, wird mit Christus und 
zugleich mit seinem Volk aller Zeiten und Orte vereint. Als 
ein Zeichen der Einheit aller Christen verbindet die Taufe mit 
Jesus Christus, dem Fundament dieser Einheit. Trotz Unter-
schieden im Verständnis von Kirche besteht zwischen uns ein 
Grundeinverständnis über die Taufe.
Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der 
Zeichenhandlung des Untertauchens im Wasser bzw. des Über-
gießens mit Wasser vollzogene Taufe an und freuen uns über 
jeden Menschen, der getauft wird. (…) Die so vollzogene Taufe 
ist einmalig und unwiederholbar. Wir bekennen mit dem Do-
kument von Lima: Unsere eine Taufe in Christus ist ‚ein Ruf 
an die Kirchen, ihre Trennungen zu überwinden und ihre Ge-
meinschaft sichtbar zu manifestieren‘ (Konvergenzerklärun-
gen der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, Taufe, Nr. 6).“

Grundsätzlich gliedert die Taufe den Menschen in den uni-
versalen Leib Christi ein. Zugleich wird die Taufe immer in 
einer konkreten Konfessionskirche bzw. einer Denomination 
gespendet und der Getaufte damit Mitglied einer bestimmten 
Kirche. Eine „ökumenische Taufe“ im strikten Sinne des Wor-
tes gibt es daher nicht. Sehr wohl ist jedoch die Beteiligung 
eines Vertreters oder einer Vertreterin der anderen Konfession 
möglich. 7
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Trotz aller vorhandenen konfessionellen Unterschiede ist die 
Taufe in der alt-katholischen und der lutherischen Kirche das 
beide Kirchen verbindende Band der Christusgemeinschaft wie 
es in Epheser 4, 3-6 heißt: „Und bemüht euch, die Einheit des 
Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. 
Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch 
eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch 
alles in allem ist.“ 

Für die lutherische Kirche ist es deswegen selbstverständlich, 
dass auch Mitglieder der alt-katholischen Kirche Taufpaten 
sein können. In der alt-katholischen Kirche gilt Gleiches auch 
für Mitglieder der lutherischen Kirche. Beide Kirchen tun des-
wegen gut daran, die Taufe als grundlegendes Zeichen ihrer 
gemeinsamen Verbundenheit im Leib Christi zu erinnern und 
zu feiern. Das kann zum Beispiel in ökumenischen Tauferinne-
rungsfeiern geschehen.



In beiden Traditionen gibt es eine Vielzahl von Diensten, 
die regelmäßig von Gemeindegliedern übernommen wer-
den (Lektoren, Kantoren, Ministranten, Kommunion- bzw. 
Abendmahlshelfer u. a.). Auch dadurch wird deutlich, dass 
der Gottesdienst eine Feier der ganzen Gemeinde ist. 

Der evangelischen Tradition ist an der Ausgewogenheit 
von Predigt und Liturgie gelegen. Die Predigt als aktuelle 
Auslegung des Wortes Gottes ist zentral für evangelische 
Gottesdienste und Frömmigkeit. Da die Predigt eine zent-
rale Lebensäußerung der Kirche und in vielem den Sakra-
menten vergleichbar ist, sollte sie von Ordinierten gehal-
ten werden. 

Das Kirchenlied ist als „klingendes Evangelium“ und ver-
dichtetes Gebet ebenso unverzichtbar, es ist eine eigene 
Weise der Verkündigung und Aneignung der frohen Bot-
schaft. Die Gemeinde sollte daher genug Raum für das ei-
gene Singen haben. 

Zentral für die Eucharistiefeier ist nach (alt-)katholi-
schem Verständnis das Eucharistiegebet, die eucharisti-
sche Danksagung. Es soll deshalb bei gemeinsamen Got-
tesdiensten darauf geachtet werden, dass ein vollständiges 
Eucharistiegebet verwendet wird, dessen wesentliche In-
halte der Einsetzungsbericht mit dem Dank an den Vater, 
das Gedächtnis der Heilswerke Christi (Anamnese) und die 
Anrufung des Heiligen Geistes (Epiklese) sind. Gerade die 
Epiklese macht deutlich, dass die Kirche ihren Auftrag nur 
in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen kann. 

Eucharistie / Abendmahl

Die Ökumene schreitet voran in der gemeinsamen Mahlfeier. 
Es ist ein starkes ökumenisches Zeichen, dass alt-katholische 
und evangelische Christinnen und Christen gemeinsam beken-
nen können: „Sie (die beiden Kirchen) feiern die Eucharistie, 
das von Jesus Christus eingesetzte Mahl des neuen Bundes, in 
dem er seinen Leib und sein Blut unter den sichtbaren Zeichen 
von Brot und Wein der Gemeinde schenkt“ (Vereinbarung über 
eine gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier der 
Eucharistie). Alt-katholische und evangelische Christen sind 
daher zur Mahlfeier der anderen Konfessionskirche geladen. 
Gelegentlich und mancherorts finden gemeinsam gestaltete 
Abendmahlsgottesdienste bzw. Eucharistiefeiern statt.

Gemeinsames Feiern erfordert erhöhte Sensibilität. Für ge-
meinsam verantwortete Gottesdienste gibt es bislang keine 
festen Agenden, sie finden ebenfalls auf Grundlage der gegen-
seitigen Einladung statt. Es empfiehlt sich deshalb bei gemein-
samen Feiern, der Ordnung einer der beiden Traditionen zu 
folgen und die andere Konfession angemessen einzubinden. 
Die Leitung soll der oder die Ordinierte innehaben, in dessen/
deren Tradition der Gottesdienst gefeiert wird. Für die Feier 
ist zu berücksichtigen, was aus evangelischer und alt-katho-
lischer Sicht für einen gemeinsamen Gottesdienst wichtig ist:

Der Gottesdienst ist Feier der ganzen Gemeinde. Jede und 
jeder soll der Liturgie folgen können. Die liturgische Ord-
nung der eigenen Konfession ist häufig den anderen Mit-
feiernden nicht vertraut. Dies gilt insbesondere für man-
ches liturgische Wechselspiel. Daher ist ein Liedblatt oder 
der Hinweis auf eine Ordnung im Gesangbuch unverzicht-
bar. 
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Das Eucharistiegebet und insbesondere Einsetzungsbe-
richt, Anamnese und Epiklese sollen durch den Vorste-
her oder die Vorsteherin der Feier gesprochen werden, der 
oder die ordiniert sein muss. Andere (Fürbitt- oder Lob-
preis-)Strophen können auch von anderen Ordinierten 
übernommen werden. 

In den Gliedkirchen der VELKD können Sakramentsgot-
tesdienste auch von Prädikantinnen und Prädikanten ge-
leitet werden, die unter Gebet, Handauflegung und Segen 
ordnungsgemäß berufen und zum Dienst an Wort und 
Sakrament beauftragt wurden. Bei gemeinsamen Sakra-
mentsgottesdiensten legt die alt-katholische Kirche Wert 
darauf, dass auch von evangelischer Seite nur Ordinierte 
das Abendmahls- bzw. Eucharistiegebet sprechen. 

Die Verantwortlichen einer gemeinsamen Feier sollen da-
rauf achten, dass genug Abendmahlsgaben zur Verfügung 
stehen. Das Nachbringen von Gaben (aus der Sakristei 
oder dem Tabernakel) verletzt die Einheit und Stimmigkeit 
der Feier. Das Wort Jesu „Trinket alle daraus“ war und ist 
für die lutherische Tradition charakteristisch und verbind-
lich. Daher sollten Gemeindeglieder neben der in der alt-
katholischen Kirche üblichen „Intinctio“ (dem Eintauchen 
der Hostie) immer auch aus dem Gemeinschaftskelch trin-
ken können. 

Zu beachten ist auch der angemessene Umgang mit den 
übrigbleibenden eucharistischen Gaben, in denen sich Je-
sus Christus selbst den Feiernden schenkt. In der alt-ka-
tholischen Kirche ist es üblich, diese im Tabernakel aufzu-
bewahren. Wo diese Möglichkeit nicht gegeben ist, sollten 
die Gaben unmittelbar bzw. nach dem Gottesdienst ver-
zehrt werden. 
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Trauung

Mit der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche hält 
auch die alt-katholische Kirche daran fest, dass die Ehe ein Sa-
krament ist. Im Ja zueinander, in der gegenseitig zugesproche-
nen Liebe und Treue sind die beiden Ehepartner auf besondere 
Weise hineingenommen in den Neuen Bund, der in Tod und 
Auferstehung Jesu wurzelt und das christliche Eheverständnis 
begründet.

Über das Zustandekommen des Sakraments der Ehe gibt es seit 
dem Mittelalter zwei Auffassungen. Nach dem westlichen Ehe-
verständnis sind die Eheleute selbst Spender des Sakraments, 
indem sie einander die Ehe versprechen – der Priester (Diakon) 
nimmt lediglich dieses Versprechen entgegen und bestätigt 
es im Namen der Kirche. Nach ostkirchlicher Auffassung, die 
auch von der alt-katholischen Kirche der Niederlande geteilt 
wird, gehört der Segen des Priesters zum Wesentlichen des Sa-
kramentes. In der deutschen alt-katholischen Kirche war lange 
Zeit das römisch-katholische Eheverständnis vorherrschend. 
In der neueren Diskussion rückt hingegen die „Epiklese“, d. h. 
die Bitte um die Herabkunft des Heiligen Geistes, in den Mit-
telpunkt. Es ist die Bitte, dass der Gottesgeist den Bund der 
Eheleute segne und heilige und so zum Sakrament, d. h. zum 
Zeichen der Liebe Gottes unter den Menschen mache. Hierin 
wird deutlich, dass alle menschliche Aktion, sei es die Kon-
senserklärung der Eheleute, sei es der Segen des Priesters, hin-
ter dem Heilshandeln Gottes im Heiligen Geist zurücktritt. 

Die reformatorische Tradition spricht von der Ehe als Gottes 
Gabe und zugleich als „weltlich Ding“, um sie vor der kirchli-
chen Verrechtlichung zu bewahren. Die Ehe ist eine heilsame, 
in der Schöpfung gegebene Ordnung Gottes, die allerdings vor 
der weltlichen Instanz, also dem Standesamt geschlossen wird. 

Die Ehe bzw. die Trauung wird zwar nicht als Sakrament be-
zeichnet wie Taufe und Abendmahl. Die Trauung wird jedoch 
als Gottesdienst gefeiert, in dessen Mitte Gottes Handeln in 
Wort und Segen steht. Gott spricht in seinem Wort sein Wohl-
gefallen am gegenseitigen Ja der Eheleute und seine Liebe zu. 
Sein Ja besteht und verbindet, es wird in der kirchlichen Trau-
ung verkündigt, gepredigt und im Trausegen wirksam zuge-
sprochen. Dies entlastet davon, das Gelingen der Ehe allein auf 
das menschliche Ja zu stellen. Die Verkündigung des Wortes 
Gottes, das Bekenntnis der Eheleute „vor Gott und dieser Ge-
meinde“ und der Trausegen bilden die innere und äußere Mitte 
der Trauung. Somit wird auch im Traugottesdienst das retten-
de und segnende Handeln Gottes bezeugt und gefeiert, das in 
Tod und Auferstehung Jesu Christi gipfelt.

Es zeigt sich, dass die liturgischen Elemente sich ähneln oder 
gar gleichen. Zwar unterscheiden sich die beiden Konfessi-
onen in der theologischen Deutung der Elemente und ihrer 
Bezeichnung; dies steht jedoch einer gemeinsamen Feier der 
Trauung bei gemischt-konfessionellen Paaren nicht im Weg. 
Eine alt-katholisch/evangelisch-lutherische Trauung sollte 
nach der liturgischen Ordnung einer der beiden Kirchen ge-
staltet werden; der oder die Geistliche der anderen Konfession 
ist liturgisch beteiligt. Wenn eine gemeinsame Trauung als Sa-
kramentsgottesdienst mit Abendmahl bzw. Eucharistie gefeiert 
wird, wird die Vereinbarung unserer Kirchen von 1985 auch 
bei der kirchlichen Trauung in bester Weise mit Leben gefüllt.
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Zum Beispiel: Nürnberg

Nürnberg ist die Wiege der späteren „Vereinbarung über eine 
gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier der Eucha-
ristie“. Hier begannen die bayerischen Lehrgespräche mit dem 
damaligen alt-katholischen Dekan Konrad Liebler und mit 
evangelisch-lutherischen Geistlichen und zogen dann Kreise. 
Kein Wunder, dass es in Nürnberg schon vor der Unterzeich-
nung der „Vereinbarung“ im März 1985 gelegentlich Praxis 
war, sich gegenseitig zum Gottesdienst einzuladen. 

1985 wurde die gegenseitige Einladung im Kirchenjahr hoch 
angesiedelt: Die evangelisch-lutherische Nachbargemeinde 
feierte die alt-katholische Osternacht mit, und die alt-katho-
lische Gemeinde ließ sich zum Buß- und Bettag einladen. So 
wird es bis heute praktiziert (nun an Erntedank und an einem 
Fastensonntag). Konkret predigt der alt-katholische Geistliche 
beim Abendmahlsgottesdienst in der evangelisch-lutherischen 
Kirche und die evangelisch-lutherische Predigt bereichert die 
Eucharistie in den alt-katholischen Räumen. Nach dem Gottes-
dienst begegnen sich die beiden Gemeinden beim Kirchenkaf-
fee. Auch trotz eines zweimaligen Umzugs der alt-katholischen 
Gemeinde, zunächst 1975 in ein eigenes Gemeindezentrum in 
der Südstadt und 2006 in eine eigene Kirche in der Altstadt, 
finden bis heute jährlich diese beiden Gottesdienste statt, nur 
die lutherischen Partner haben innerhalb Nürnbergs gewech-
selt: bis 1975 St. Peter, dann bis 2006 die Gustav-Adolf-Ge-
dächtniskirche, jetzt St. Bartholomäus. Zwischen den beiden 
Gemeinden in der Landauerkapelle und in St. Bartholomäus 
bestehen durch die räumliche Nähe weitere ökumenische Kon-
takte beim Weltgebetstag, bei einem Gottesdienst mit Taufer-
neuerung am Vorabend vor Pfingsten und bei der „Kirche im 
Grünen“ am Wöhrder See.

Zunächst nicht so im Blick war die in Bayern kleinere evange-
lisch-reformierte Kirche, die in Nürnberg der älteste ökumeni-
sche Partner der Alt-Katholiken ist: 1872 gestattete der refor-
mierte Kirchenvorstand die Benutzung von St. Martha für den 
alt-katholischen Gottesdienst. Bis zur Kriegszerstörung 1944 
erlebte die alt-katholische Gemeinde monatlich diese Form 
der Gastbereitschaft, da sie 100 Jahre kein eigenes Gotteshaus 
hatte. Doch erst nach der Unterzeichnung der „Vereinbarung“ 
begannen am 6. Dezember 1987 gemeinsame Gottesdienste 
der beiden Gemeinden, ungeachtet der etwas größeren theo-
logischen und liturgischen Unterschiede. Die gottesdienstliche 
Praxis folgt seitdem bis heute dem gleichen Modell: evange-
lisch-reformiertes Abendmahl mit alt-katholischer Predigt und 
umgekehrt. Beim Kirchenkaffee und bei gegenseitigen Besu-
chen in der „Gebetswoche für die Einheit der Christen“ und bei 
weiteren Veranstaltungen der ACK-Nürnberg vertiefen sich 
die Kontakte zwischen den Mitgliedern der beiden Gemeinden.

Ob lutherisch, reformiert oder alt-katholisch, die gemeinsamen 
Gottesdienste mit Einladung der jeweils anderen Konfession 
werden als stimmige ökumenische Gottesdienste am Sonntag-
vormittag und als ein gutes Zeugnis für die Einheit der Chris-
ten erlebt. Eheleute in konfessionsverbindenden Ehen finden 
diese Gottesdienste besonders hilfreich. Die beteiligten Pfarrer 
schätzen das unkomplizierte ökumenische Miteinander. Zwi-
schen den Mitgliedern der beteiligten Gemeinden wächst ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit über Grenzen hinweg.
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Zum Beispiel: Friedewälder Ökumenische Eucharistiefeiern

Beginn: Oktober 1994

Initiatoren: Dr. Franz Segbers, alt-katholischer Priester, seit 
1988 Dozent an der Evangelischen Sozialakademie Friedewald, 
Eckhard Dierig, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in 
Kirchen/Sieg, später Superintendent, weitere Geistliche und 
Gemeindeglieder aus römisch-katholischen und protestanti-
schen Kirchengemeinden der Region um Friedewald.

Ort: Kapelle des Schlosses Friedewald der Evangelischen So-
zialakademie

Entstehung: Aus Gesprächen in der örtlichen ACK entstand 
der Wunsch, gemeinsam Eucharistie zu feiern. Da dies unter 
Beteiligung des römisch-katholischen Priesters nicht möglich 
war, haben Christen aus den anderen Konfessionen gemein-
sam ökumenisch Eucharistie gefeiert. Hintergrund ist die „Ein-
ladung zur eucharistischen Gastfreundschaft“ zwischen EKD 
und der Alt-Katholischen Kirche aus dem Jahr 1985. Grundla-
ge war eine vereinfachte Form der Lima-Liturgie.  
   
Ziel: Es sollte nicht eine Alternative zu gemeindlichen Got-
tesdiensten aufgebaut werden, sondern eine Ergänzung. Die 
Gottesdienste sind ein Ort, wo Menschen verschiedener kon-
fessioneller Zugehörigkeit zusammenkommen. Zugleich sind 
die Gottesdienste auch ein Ort, wo schon jetzt gefeiert wird, 
was unter Christen verschiedener Konfessionen möglich ist. 
Die Vereinbarung von 1985 erfüllt daher eine praktische Brü-
ckenfunktion zur Verlebendigung und Wiederentdeckung ei-
ner Eucharistietradition gerade auch in den evangelischen Ge-
meinden. 

Anzahl, Ort und Zeit der Zusammenkünfte: Die Kreissy-
node des Kirchenkreises Altenkirchen hat in einem Beschluss 
diese Gottesdienste „anerkannt“ und stellt einen Ordinierten 
ab. Damit ist dieser Ökumenische Gottesdienst von evange-
lischer Seite auch offiziell anerkannt. Der monatliche Got-
tesdienst ist gleichzeitig auch Außenstellengottesdienst der 
alt-katholischen Gemeinde St. Jakobus, Koblenz, für die Ge-
meindemitglieder aus dem Westerwald.

Monatlich einmal am ersten Sonntag des Monats um 18 Uhr 
in der Kapelle des Schlosses Friedewald, einer zusätzlichen 
Predigtstelle der evangelischen Kirchengemeinde Friedewald.  
Ausgenommen sind der Monat Januar und ein Urlaubsmonat 
im Sommer. 

Anzahl der Gottesdienstbesucherinnen und -besucher:
Durchschnittlich 15 bis 20 Personen, davon etwa zehn stän-
dige Besucher.

Liturgie: Die Liturgie wird von Ordinierten der evangelischen 
und der alt-katholischen Kirche gemeinsam geleitet. Wenn 
kein ordinierter Priester der alt-katholischen Kirche zur Ver-
fügung steht, dann finden Gottesdienste mit einem Diakon der 
alt-katholischen Kirche und  einem Pfarrer, einer Pfarrerin als 
gemeinsame Abendmahlsfeier statt.

Am Beginn eines Jahres treffen sich Gemeindeglieder und 
Geistliche, um die inhaltliche Ausrichtung der Gottesdienste 
zu besprechen. Themen waren u. a. die Ökumene, die 10 Ge-
bote, Vorbilder im Glauben. Die musikalische Gestaltung über-
nehmen Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen (Orgel, 
Gitarre, Geige etc.).
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Zum Beispiel: Offenbach

In Offenbach, der ältesten und größten alt-katholischen Ge-
meinde Hessens, hat die ökumenische Geschwisterlichkeit zwi-
schen Alt-Katholiken und evangelischen Christen eine lange 
und lebendige Tradition: Schon im 19. Jahrhundert besuch-
ten sich die alt-katholischen und die evangelischen Gemein-
den bei besonderen Gottesdiensten und Festlichkeiten, wie die 
Offenbacher Zeitung mehrfach berichtete.
 
Seit 1982 feiern die evangelische Luthergemeinde und seit 
1993 auch die evangelische Stadtkirchengemeinde zusammen 
mit den Alt-Katholiken die Osternacht in der alt-katholischen 
Christuskirche. 1996/1997 wurde mit der evangelischen Stadt-
kirchengemeinde das „KonFirmlingsprojekt“ ins Leben geru-
fen, bei dem evangelische und alt-katholische Jugendliche 
gemeinsam auf ihre Konfirmation bzw. Firmung vorbereitet 
wurden. 2000 wurde der ökumenische Chor der Stadtkirchen-
gemeinde und der alt-katholischen Gemeinde gegründet. Seit 
2008 begehen die Mitglieder der evangelischen Stadtkirchen-
gemeinde mit den Alt-Katholiken den Karfreitag und den öku-
menischen Bittgottesdienst für den Frieden in der evangeli-
schen Stadtkirche.

Die Initiative „Essen und Wärme“, die 1993 ins Leben gerufen 
wurde, gibt Bedürftigen die Möglichkeit, in den Räumen der 
verschiedenen Gemeinden, die sich im Zwei-Wochen-Rhyth-
mus abwechseln, für den symbolischen Gegenwert von einem 
Euro ein warmes Mittagessen und Kaffee und Kuchen zu er-
halten. 2012 stellten die Alt-Katholiken ihre Gemeinderäume 
in der Bismarckstraße und die Mitglieder der Stadtkirchenge-
meinde ein Leitungs- und Organisationsteam zur Verfügung. 
Diese Neuerung funktionierte so gut und harmonisch, dass für 
2013 das gleiche Modell geplant ist.
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Gelebte Gemeinschaft: Auszug aus dem jüngsten Dialogdokument

Die bilaterale Dialogkommission hat 2010 ein Papier mit dem 
Titel „Überlegungen zur Realisierung weiterer Schritte auf dem 
Weg zur sichtbaren Kirchengemeinschaft von Alt-Katholischer 
Kirche in Deutschland und Vereinigter Evangelisch-Lutheri-
scher Kirche Deutschlands“ herausgegeben. Das Dokument ist 
bestimmt von der Einsicht, dass beide Kirchen bereits in viel-
fältiger Weise Gemeinschaft leben. Um dies deutlich zu ma-
chen, wurde unter den drei Stichworten leiturgia, martyria und 
diakonia alles festgehalten, was zwischen alt-katholischen und 
evangelischen Gemeinden bereits Praxis bzw. möglich ist. Ent-
standen ist eine umfangreiche Sammlung, die im Folgenden 
abgedruckt wird. Sie ist nicht als eine Liste zu verstehen, die 
es abzuarbeiten gilt, sondern als Anregung für die Ökumene 
vor Ort.

Vorschläge zur praktischen Umsetzung 
einer gelebten Ökumene:

Eine Hilfe zur Präzisierung und praktischen Umsetzung des-
sen, was Kirchengemeinschaft bereits heißen kann, können die 
drei klassischen „Säulen“ des kirchlichen Lebens sein, nämlich 
leiturgia – martyria – diakonia. In der Lebensgestalt von Kir-
che verwirklicht sich Kirchengemeinschaft (koinonia) sichtbar. 

Hierbei gilt es, Impulse aufzunehmen und dann auszuwerten, 
was bereits an gemeinsamem Tun möglich ist und intensiviert 
werden könnte:

a) leiturgia (Gottesdienst, Gebet, geistliches Leben):

Offenes Bezeugen unserer besonderen Gemeinschaft 
durch die gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der 
Feier der Eucharistie/des Abendmahles auf Grund der ge-
meinsamen Vereinbarung von 1985

Kanzeltausch, weil Predigt Vollzug kirchlicher Lehre ist 
und der Kanzeltausch damit der lehrmäßigen Verstän-
digung näherbringt; er ist auf dem Hintergrund unserer 
Gemeinschaft im Sakrament, wie sie sich durch die ge-
genseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier der Eu-
charistie/des Abendmahles zeigt, nur folgerichtig

Teilnahme am gottesdienstlichen Leben der jeweils ande-
ren Kirche, auch mit besonderen Gruppen (zum Beispiel 
Erstkommunikanten, Firmlinge, Konfirmanden, Schüler-
gruppen)

Ausschöpfung ökumenischer Möglichkeiten im eigenen 
Gottesdienst (Lieder, Begrüßung von Gästen der anderen 
Konfessionen, Hinweise auf Angebote der Nachbarge-
meinde u. a. m.)

Wechselseitige Delegationen und Grußworte bei beson-
deren Anlässen: Ordination und Einführungen, Jubilä-
en, Konfirmationen und Firmungen, gegenseitiges oder 
abwechselndes Überbringen der Osterkerze oder anderer 
wichtiger liturgischer Zeichen

Gebetswoche für die Einheit der Christen, Weltgebetstag 
und Frauen laden ein
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b) martyria
(Gemeinsames Glaubenszeugnis, Verkündigung):

Gastweiser gegenseitiger Pfarreraustausch, zum Beispiel 
in Vakanzzeiten, um die gegenseitige Gemeinschaft zu 
stärken

Einladung zur Fortbildung im Pastoralkolleg

Ökumenische Bibelarbeitskreise

Ökumenischer Bibelsonntag (immer letzter Sonntag im 
Januar)

Gemeinsame Kinder- und/oder Jugendbibelwoche
Gemeinsame Glaubenskurse, zum Beispiel über die Glau-
bensbekenntnisse, das Vaterunser etc.

Seminare und Vorträge zu ökumenischen Themen und 
Veröffentlichungen

Gemeinsame Fortbildung für Ehrenamtliche

„Kirche und Kunst“: Ausstellungen, gegenseitige Führun-
gen, Konzerte etc.

Ökumene in der Katechese, zum Beispiel im Firm- und 
Konfirmandenunterricht

Ökumenische Gottesdienste im Laufe des Kirchenjahres: 
Advent, Krippenfeier für Kinder, Weihnachtsvesper, Jah-
resschluss, Neujahr, Aschermittwoch, gemeinsames Fas-
ten, Passions- und Kreuzwegandachten, Bußgottesdiens-
te, Ostervesper oder österliche Lichtfeier, Emmausgang, 
Himmelfahrt im Freien, Pfingstnovene

Ökumenische Gottesdienste zu besonderen Anlässen: 
Schulanfang, historische Gedenktage, Friedensdekade, 
Urlaub, Unglücksfälle, „Christen beten für die Stadt“

Ökumenische Tauferinnerungsgottesdienste

Ökumenische Jugendgottesdienste, Liturgische Nächte, 
„Früh- und Spätschichten“, „Exerzitien im Alltag“

Taizégebet

Konzerte und Kirchenmusik

gemeinsame Wallfahrten („Kirche unterwegs“)

regelmäßige gegenseitige gottesdienstliche Fürbitte als 
Zeichen der Verbundenheit unserer Gemeinden

Gemeinsame Nutzung von Kirchengebäuden und Ge-
meindehäusern/ -räumen
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Regelmäßige Kontakte zwischen gleichartigen Gemeinde-
gruppen: Kinder, Jugend, Frauen, Senioren, Chor etc.

Eine „Ökumenische Zeit“ (wie von der action 365 vorge-
schlagen) einrichten, die zum intensiven Kennenlernen 
und gemeinsamen Tun anregt

Ökumenische Hauskreise

c) diakonia 
(einschließlich gesellschaftlichem Engagement):

Gegenseitige Hilfe in der Seelsorge, zum Beispiel Notfall-
seelsorge in der Diaspora

Gemeinsame diakonische Projekte (bereits bestehende 
alt-katholische Mitgliedschaft im Diakonischen Werk und 
bei Brot für die Welt)

Koordinierte Nachbarschaftshilfe

Dekade zur Überwindung von Gewalt

Ökumenische Umweltgruppen und Friedensinitiativen, 
wie zum Beispiel Eine-Welt-Gruppen und -Läden

Gemeinsam den Dialog mit dem Judentum und dem 
Islam suchen
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Weiter Informationen zu den beiden Kirchen können abgerufen werden unter:

www.alt-katholisch.de
www.velkd.de 

Der vollständige Text des Abschlussdokumentes der bilateralen Dialogkommission 
„Überlegungen zur Realisierung weiterer Schritte auf dem Weg zur sichtbaren Kirchengemeinschaft“ 
ist im Internet zu finden unter:

www.velkd.de/downloads/AKD-VELKD_Kommission_Abschlussdokument.pdf oder
www.alt-katholisch.de/fileadmin/red_ak/neuheiten/Pressemitteilungen/AKD-VELKD_Kommission_Abschlussdokument.pdf

Verantwortlich für den Inhalt: 

Prof. Dr. Günter Eßer, Bonn (alt-kath.)  
KR Ivo Huber, München (evang.-luth.)  
KR i.R. Dr. Hartmut Hövelmann, München (evang.-luth.)  
Pfr. Dr. Florian Ihsen, München (evang.-luth.) 
OKR Reinhard Mawick, Hannover (evang.)
Prof. Dr. Martin Ohst, Wuppertal (evang.-luth.)
Bischof Dr. Matthias Ring, Bonn (alt-kath.) 
OKR Dr. Oliver Schuegraf, Hannover (evang.-luth.) 
Dekan Klaus Schwarz, Blaubeuren (evang.-luth.) 
Pfr. Siegfried Thuringer, München (alt-kath.) 
Generalvikar Jürgen Wenge, Köln (alt-kath.) 
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Verantwortlich für die drei Praxisbeispiele:

Pfr. Eckhard Dierig, Kirchen (evang.) 
Pfr. Dieter Krabbe, Nürnberg (evang.-ref.) 
Pfr. Hannes Ostermayer, Nürnberg (evang.-luth.)
Pfr. Guido Palazzari, Offenbach (alt-kath.) 
Pfr. Nikolaus Schönherr, Nürnberg (alt-kath.) 
Prof. Dr. Franz Segbers, Kelkheim (alt-kath.) 
Pfr. Ralf Staymann, Koblenz (alt-kath.) 
Diakon Herbert Swoboda, Friedewald (alt-kath.)

Für die Gestaltung:

Daniel Becker, Bonn (alt-kath.)
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